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(54)  Vorrichtung  zur  justierbaren  Halterung  von  Platten,  insbesondere  von  Glasscheiben  oder 
dergleichen 

(57)  Es  wird  eine  Vorrichtung  (1)  zur  justierbaren 
Halterung  von  Platten,  insbesondere  von  Glasscheiben 
(2)  vorgeschlagen,  die  umfangreiche  und  leicht  handzu- 
habende  Justiermöglichkeiten  beinhaltet.  Dies  wird 
erfindungsgemäß  mit  Hilfe  eines  verdrehbaren  Justier- 
elementes  (12,25)  erzielt,  das  mit  einem  exzentrisch  in 
Bezug  zur  Achse  des  Justierelementes  (1  2,25)  anbring- 
baren  Befestigungselement  (27,33)  zur  Befestigung  der 

Platten  (2)  versehen  ist.  Um  eine  gegenüber  bisher 
bekannten  Vorrichtungen  einfachere  Reinigung  zu 
ermöglichen,  sind  Befestigungsmittel  (7,8)  vorgesehen, 
die  in  eine  Ausnehmung  (4)  der  Platte  bzw.  Glasscheibe 
passen,  so  daß  die  Befestigungsmittel  im  wesentlichen 
bündig  in  einer  Ebene  mit  der  Oberfläche  (45)  der  Platte 
(2)  abschließen. 
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Europäisches  Nummer  der  Anmeldung 
Patentamt  Ep  g7  n  970g 

GEBUHRENPFLICHTIGE  PATENTANSPRÜCHE 

Die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  enthielt  bei  ihrer  Einreichung  mehr  als  zehn  Patentansprüche. 

□   Nur  ein  Teil  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  sowie  für  jene  Patentansprüche 
erstellt,  für  die  Anspruchsgebühren  entrichtet  wurden,  nämlich  Patentansprüche: 

□   Keine  der  Anspruchsgebühren  wurde  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  ersten  zehn  Patentansprüche  erstellt. 

MANGELNDE  EINHEITLICHKEIT  DER  ERFINDUNG 

Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder 
Gruppen  von  Erfindungen,  nämlich: 

Siehe  Ergänzungsblatt  B 

□   Alle  weiteren  Recherchengebühren  wurden  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

□   Da  für  alle  recherchierbaren  Ansprüche  die  Recherche  ohne  einen  Arbeitsaufwand  durchgeführt  werden 
konnte,  der  eine  zusätzliche  Recherchengebühr  gerechtfertigt  hätte,  hat  die  Recherchenabteilung 
nicht  zur  Zahlung  einer  solchen  Gebühr  aufgefordert. 

□   Nur  ein  Teil  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vor- 
liegende  europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf 
Erfindungen  beziehen,  für  die  Recherchengebühren  entrichtet  worden  sind,  nämlich  Patentansprüche: 

Keine  der  weiteren  Recherchengebühren  wurde  innerhalb  der  gesetzten  Frist  entrichtet.  Der  vorliegende 
europäische  Recherchenbericht  wurde  für  die  Teile  der  Anmeldung  erstellt,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den 
Patentansprüchen  erwähnte  Erfindung  beziehen,  nämlich  Patentansprüche: 
1  -  13,  19  in  der  von  einem  der  Ansprüche  1 - 1 3   abhängiger  form 
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Nach  Auffassung  der  Recherchenabteilung  entspricht  die  vorliegende  europäische  Patentanmeldung  nicht  den 
Anforderungen  an  die  Einheitlichkeit  der  Erfindung  und  enthält  mehrere  Erfindungen  oder  Gruppen  von 
Erfindungen,  nämlich: 

1.  Ansprüche:  1-13, 
19  IN  DER  VON  EINEM  DER  ANSPRÜCHE  1- 
13  ABHÄNGIGER  FORM 

Jus t i e rba re   Halterung  von  P l a t t e n  

2.  Ansprüche:  14-21 

Eine  eine  schnelle  Reinigung  erlaubende  Scheibenhai  te rung 
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INHANG  ZUM  EUROPAISCHEN  RECHERCncNBenlCnT 
I b e r   die  e u r o p ä i s c h e   P a t e n t a n m e l d u n g   n r .  

i  diesem  Anhang  sind  die  Mitglieder  der  Patentfamilien  Oer  im  oDengenanmen  europaiscnen  neonercnBiiuoin-m  «.y^u,..™.. 
>atentdokumente  a n g e g e b e n . . . „ » _ * .  
)ie  Angaben  über  die  Familienmitglieder  entsprechen  dem  Stand  der  Datei  des  Europäischen  Patentamts  am 
)iese  Angaben  dienen  nur  zur  Unterrichtung  und  erfolgen  ohne  Gewähr. 

'.C-K3C-  LW? 

Im  Recherchenbencht 
ingeführtes  Patentdokument 

Datum  der 
Veröffentlichung 

Aitgneaier;  aer 
Patentfamilie Veröffentlichung 

)E  2851722  A  04-06-1980  KEINE 

)E  4221506  A  05-01-1994  KEINE 

-P  581140  A  02-02-1994  DE  9209806  U  26-11-1992 
AT  145962  T  15-12-1996 

3B  2242248  A  25-09-1991  KEINE 

Für  nähere  Einzelheiten  zu  diesem  Anhang  :  siehe  Amtsblatt  des  Europäischen  ratemamis,  i\ir.î ö<: 
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